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11 - 20.3, der Beilagen ZII den Ste~phischen Protokollen 

des Nationalrates XVll. Gcsctzgebu\1ßrperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Buchner, Blau- Meissner und Genossen 

an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Deponierichtlinien 

Es gibt in Österreich keine rechtsverbindliche Deponierichtlinie, 

weder für Hausmüll noch für Sonderabfall. Es existiert lediglich 

eine völlig unzulängliche Richtlinie des Bundesministeriums 

für land- und Forstwirtschaft. 

Deshalb stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende 

A N FRA G E: 

1.Haben Sie schon Vorarbeiten zur Erstellung einer Deponie

richtlinie für Sonderabfall eingeleitet? 

2.Können Sie den Unterzeichnern, falls vorhanden, die Entwürfe 

zu dieser Richtlinie übermitteln? 

3.Werden Sie sich dafür einsetzen, daß die Deponierichtlinie 

des landwirtschaftsministeriums verschärft und rechtsverbindlich 

gestaltet wird? 

4.Liegen bei Ihnen bereits Mitteilungen von Landeshauptleuten 

über die Genehmigung von Sonderabfallbeseitigungsanlagen 

~mäß § 14 Sonderabfallgesetz vor? 
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